
Tagesordnungspunkt 6 
 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss 
fassen: 
 
 

BESCHLUSS 
 
 

Neben dem Sparkassen-Prüfungsverband als gesetzlich vorgeschriebenem 
Abschlussprüfer wird die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer für 
den Jahresabschluss und Lagebericht, den Konzernabschluss und 
Konzernlagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 gemäß § 1 der 
Prüfungsordnung für Sparkassen, Anlage zu § 24 Sparkassengesetz, bestellt. 
 
 

ERLÄUTERUNG 
 
 

Die Transparenzangaben gemäß § 270 Abs 1a UGB sind auf der im Firmenbuch 
eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich. 


